
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7167/1-Pr 1/82 

II -- t,111u (tel' Beilagen zu den Stenograpbiscben Protoko Ueo 

des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 2160/J-NR/1982 

l~'J lAB 

1982 -12- 2, 0 
zu LI'o IJ 

Wien 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Lichal 

und Genossen, betreffend die Flucht von neun Häftlingen aus dem Gefan-

genenhaus Kaiserebersdorf, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Soweit erinnerlich, hat es eine Entweichung von einer so großen An-

zahl von Gefangenen seit 1945 nicht gegeben. 

Zu 3 und 4: 

In der Strafvollzugsanstalt Wien-Simmering ist für die Dauer der 

Generalsanierung des landesgerichtlichen Gefangenenhauses I Wien eine 

Außenstelle dieses Gefangenenhauses für 160 Häftlinge eingerichtet. Die 

Baulichkeiten dieser Außenstelle bilden einen Teil der ehemaligen Bundes-

anstalt für Erziehungsbedürftige Kaiserebersdorf bzw. der in Zukunft zu 

vergrößernden Strafvollzugsanstalt Wien-Simmering. Aufgrund der bauli-

chen Gegebenheiten sowie auch nach dem künftigen Verwendungszweck der 

Anstalt sind jeweils mehrere Hafträume zu einer Wohngruppe zusammenge-

faßt. Jede dieser Wohngruppen ist nach außen abgeschlossen, die einzelnen 

Hafträume innerhalb de:r Wohngruppe sind unversperrt. 

~ t 'i~. -,. . 
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Zu 5: 

Ja. 

Zu 6: 

Die notwendigen Vorkehrungen zur Erhöhung der Sicherheit des 

Schloßsystems wurden bereits getroffen. 

Zu 7 und 8: 

In die Außenstelle Wien-Simmering des landesgericht lichen Gefange

nenhauses I Wien werden grundsätzlich nur solche Häftlinge überstellt, die 

keinen Vermerk über Fluchtgefährlichkeit oder Selbstbeschädigungsten

denzen aufweisen und psychiatrisch unauffällig sind. Bei Untersuchungs

häftlingen muß überdies die Zustimmung des Untersuchungsrichters vorlie

gen und darf nach der Art des Deliktes nicht eine hohe Freiheitsstrafe zu 

erwarten sein; ist bereits das Urteil erster Instanz ergangen, so darf keine 

fünf Jahre übersteigende Freiheitsstrafe verhängt worden sein. Handelt es 

sich um einen Strafgegangenen, so darf die verhängte Freiheitsstrafe ein 

Jahr nicht übersteigen. 

Zu 9 und 10: 

Von den Gefangenen wurden in erster Instanz verurteilt: 

einer wegen Täuschung zu vier Monaten Freiheitsstrafe (das Urteil ist 

rechtskräftig, es wurde jedoch neuer llch die Voruntersuchung wegen Dieb

stahls eingelei tet), 

fünf wegen Diebstahls zu 18 'vtonaten, 22 'Aonaten, zwei Jahren, drei 

Jahren bzw. vier Jahren, 
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einer wegen Diebstahls und Vergehens nach dem SGG zu zweieinhalb 

.. Jahren, 

zwei wegen Raubes zu zweieinhalb bzw. drei Jahren. 

Zu 11: 

Das Strafvollzugsgesetz kennt den Begriff "liberalere Anstalt" nicht. 

Es sieht in den §§ 123 und 126 die Möglichkeit gelockerter Vollzugsformen 

vor. Im Rahmen des Strafvollzugs in gelockerter Form sind den Strafgefan

genen eine oder mehrere der im § 126 Abs. 2 StVG angeführten Lockerungen 

zu gewähren. 

In der Außenstelle Wien-Simmering des landesgericht lichen Gefange

nenhauses f Wien werden Häftlinge aufgrund der baulichen Gegebenheiten in 

nach außen abgeschlossenen Wohngruppen angehalten. Dabei handelt sich 

nicht um einen Vollzug nach § 126 StVG. 

Die von der Außenstelle Wien-Simmerlng in organisatorischer Hinsicht 

getrennte Strafvollzugsanstalt Wien-Simmering ist eine Anstalt mit ge

lockertem Vollzug. 

Zu 12: 

Wie Oberrat Dr. Henkel dem Bundesministerium für Justiz mitgeteilt 

hat, bezog sich die in der Anfrage angeführte Bemerkung auf Bedenken, die 

er zu einem früheren Zeitpunkt wegen einiger Sicherheitsr isiken geciußert 

habe;. diesen Bedenken sei aber noch vor dem den Gegenstand der Anfrage 

bildenclen Vodall durch technische Maßnahmen und durch erhöhten Personal

einsatz Rechnung getragen worden. 
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Zu 13: .. •. - I _, ~ 

Grundsätzlich bietet der unter P.4 beschriebene, durch die vorhande-

nen Baulichkeiten vorgegebene Vollzug in Wohngruppen weniger Sicher~eit 
\ 

als eine völlig abgeschlossene Unterbringung der Häftlinge. In der Außen-

stelle Wien-Simmering wird dem durch die unter P. 7 und 8 angeführte Aus

wahl der Insassen Rechnung getragen. Im übrigen gab es keine für die Flucht 

ursächlichen Mißstände, die schon vorher als "Schwachstellen" erkannt und 

dennoch nicht abgestellt wurden. 

Zu 14: 

Unmittelbar nach dem gegenständlichen Fluchtfall wurden zur Vorbeu-

gung ähnlicher Vorkommnisse das Schloßsystem sowie die Sicherung des 

Zugangs zum Spazierhof und des inneren Teiles des Spazierhofes verbessert. 

Zu 15 und 16: 

Neben der Strafvollzugsanstalt Wien-Simmering sind derzeit insbeson-

dere folgende Justizanstalten - mit verschiedenen Abstufungen - für einen 

gelockerten Vollzug eingerichtet: die Strafvollzugsanstalt Hirtenberg (alter 

Trakt), die Außenstelle Oberfucha der Strafvollzugsanstalt Stein, die Außen-

stelle Asten des landesgerichtlichen Gefangenenhauses linz, die Außenstelle 

Dornbirn des landesgerichtlichen Gefangenenhauses Feldkirch, die Ökono

mien der Strafvollzugsanstalten Hirtenberg (Außenstelle Münchendorf), 

Garsten (Außenstelle Strassergut), Graz (Außenstelle Lankowitz), und 

Schwarzau sowie der gerichtHchen Gefangenenhäuser Innsbruck, Klagenfurt 

(Außenstelle Rottenstein) und Korneuburg (Außenstelle Göllersdorf). 

Diese Anstalten weisen keine "Schwachstellen" auf, sondern sind nach 

ihrem Konzept Anstalten des gelockerten Vollzugs im Sinn der §§ 123 und 

126 StVG. 
20. Dezember 1982 
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